
Fotovoltaikanlagen

Der Bau von Fotovoltaikanlagen wird �nanziell unterstützt, wenn kumulativ folgende Voraussetzungen erfüllt
sind:

a) Die Anlage verfügt über eine maximale Leistung von 9,99 kWp.

b) Die Anlage wird von Pronovo mit einer Einmalvergütung (EIV) unterstützt.

Fotovoltaikanlagen welche vom Bund eine kostendeckende Einspeisevergütung (KEV) erhalten, werden vom
Energiefonds Binningen nicht zusätzlich unterstützt.

Der Beitrag des Energiefonds Binningen beträgt 25 % der von Pronovo verfügten Einmalvergütung.
Objekte (inkl. Gesamtüberbauungen) mit einem Beitrag von über CHF 20 000 werden individuell beurteilt.

 

18.05.24, 15:10 Fotovoltaikanlagen

https://www.binningen.ch/var/tmp/D689451F-9EA4-4DD4-BCFACADDB034F394/input.html 1/2



Swissgrid lagerte per 1.1.2018 die akkreditierte Zerti�zierungsstelle für die Erfassung von Herkunftsnachweisen
und die Abwicklung der Föderprogramme des Bundes für erneuerbare Energien in die eigenständige
Tochtergesellschaft "Pronovo AG" aus, https://pronovo.ch/

Kostenlose Publikationen rund um Solarstrom von EnergieSchweiz

Gesuchsformular Energiefonds Binningen: Formular_Beitragsgesuch_Energiefonds  [PDF]
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https://pronovo.ch/
https://www.energieschweiz.ch/erneuerbare-energien/solarenergie/
https://www.binningen.ch/public/upload/assets/2662/Gesuch_Beitrag_Energiefonds_202304.pdf?fp=3

